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Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Wiesinger, Dr. Steyrer und Genossen betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Kran
kenanstaltengesetz geändert wird (Kranken-

ansta~tengesetz-Novelle 1978) (101/ A) 

Am 14. Juni 1978 haben die Abg,eordneten 
'Dr. W i ,es ~ n ger, Dr. S t e y re r und Ge
nossen den g,eg'et1lständEchen IIlJ1oia:oivantrag im 
Nation'aill1at eingebracht. Er dient der Dwrch
führung einer V,ereinbamng zwischen dem Bund 
und den Lällldern gemäß Ar,t. 15a B-VG auf dem 
Gebiete des Krankena.nstaltenrechos und s,i,ehrt vor, 
daß die Lallidesre,gJ1erung ulliter B'edachtnahme auf 
die AusstauJung und Binnichtung der Kranken
anstaLten diePflegegebühren und SondeI1gebühren 
sowie die ordnungSgjemäße Ulnd w~rtsch:aftj]'iche 
Gebarung festzusetzen und im Dandesgesetzbhtt 
kUnidzumachen hat. Die Pf1.egegebühren und all
fälligen Sondergebühren einer öffentl~ich'en Kran
kenanstalt, die IlIicht :von ,einer Gebietskörper
schaft verwa!1oet w:ind, dürfen nicht niedriger sein, 
als die Gebühren der nächs,oge1t'igenen, von einer 
Gebietskörperschaft ,bew1ebenen öff,entlichen 
Krankenanstalt mit gleichal'oigen oder annähernd 
gleichwertigen EinriChtungen. Weiters soll das 
Ausmaß der von den Trägern ,der Sozi'alversiche
,rung an die Rechtsträger der Krankenanstailten 
zu entrich,tenden Pflegegehühren ISO wie die Dauer, 
für welch'e die pflegeg!ebühren Z'll zahlen sind, 
abfies,ehen von einigen Ausnahmen, durch privat
rechtLiche Verträ:ge zwischen dem Hauptverhand 
,der österreich~schen SOZJialv,ersicherungsträger jm 
Einvernehmen mit den in Betracht kommenden 
KI1ankenv,ersicherungsträgern einerseits und dem 
Rech,tJsträger der Krankena.nstaJltandererseits ab
g,esch1os~en wel1den. Die für die Sozi,alversiche
fU'ngtS!träger ge10eruden Pflegegebührensätze Mnld 
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mit jedem 1. Jänner im prozentuellen Ausmaß 
der Er,höhung ,der Beitragselinnahmen aller Kran
k,enversicherungsträger vom Vorjahr auf das 
laufende Jahr zu ,erhöhen. Der HauptV'erhand 
hat jeweils spä,testens bi~s 15. Dezember für das 
nächstJfoLgeilide KaJleruderjahr einen prov,rsor~schen 
Hunaerts,aJtz zu 'errechnen, !der für die Erhöhung 
der Pflegegebührensät:z.e ah nachfo!lgendem 1. Jän
ner maßgeblich ist. 

Auß.erdem Slieht der Ini~tliatJiV'aJntl1a,g vor, daß die 
Landesges'etzgebung die Mitwj'rkun,g des Bund'es
mini,stens für sOZluaJle V.erwaltung an der Voll
z~ehung durch Z'U'SltJimmung ZiUJll1 Erhöhungs
prozentsatz un'd zum prov,~sor!~schen H'Underusatz 
sowj'e zur überprüfung der Igemäß d'iesem Gesetz 
ertStel1ten Unterlagen und Bellechnungen feslt1egen 
kann. 

Der Aussch:uß für Ge~Ul1jdheiit 'Urud Umwelt
schutz hat diesen Initiativantrag in seiner Sitzung 
am 22. Juni 1978 in Verhandlung gezogen. Nach 
einer Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dr. Wie s.j n ger, Dr. Er mac 0 r a, V e t t e r, 
Dr. Beatrix E y p e 1 tau e r, Dr. H a f n e rund 
Dr. R ein h art sowie der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz Dr., Ingrid 
L e 0 d 0 I t e r beteiligten, wurde der im Antrag 
101/A enthaltene Gesetzentwurf unter Berück
sichtigung eines Abänderungsantrages der Abge
ordneten Pan s i ,und Dr. ,W i e si n ger ein
stimmig angenommen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz steHt somit den An t rag, der Nauional
rat woUe dem 'a n g le s chi '0 S sen enG e
s ,e t zent w u 'r f die verfassungsmäßige Zusoim
mung el'teilen. 

Wiien, 1978 06 22 

Dr. Marga Hubinek 

Obmannstellvertreter 

-I. 
I 
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2 963 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Krankenanstaltengesetz geändert 
wird (Krankenanstaltengesetz-Novelle 1978) 

Der NaJtiiollJaikaJt hat beschJoosen: 

Artikel I 

Das Kcr'ankenanstJa!1iten,gesetz, BGBll. Nr. 1/1957 
in der Fas~Ulng der BUllJelJesgesetZ!e BGBl. Nr. 27/ 
1958, BGBL Nr. 281/1974 und BGBL Nr. 659/ 
1977, wird wi'e fo!l,gt geändert:, 

1. (Gruruds.a,ezbesltümmmng) 

Der § 28 hat zu lamoen: 

,,§ 28. (1) Die Pflegegebü:h1"en und aUfäHigen 
Sondergebiihl'en (§ 27 Abs. 4) :sind vom Rechts
träger der KrankellJanstak für die Voranschläge 
und für die Rechnungsahschlüsse unter Bedacht
nahme auf § 27 Abs. 3 kostendeckend zu er~ 
mitteln. 

Die Pflegegebüh1"en und Son·dtergebühren si,n,d 
von Ider Landes'r:egierungufllter Bediachtnahme auf 
die Alu'sstalDtung un!d Einrichtung, Wlie srue durch 
die . Funkoion der Kl'ankenanstalt erforderllich 
\'lind, Ulnd di'e ol'dnungsgemäßeund wül'tsch'aftliche 
Gehal'ung f·estzus.etzen und .im LaooesgeSletZlbla.tt 
kundzumachen. In die'se Kundmachung s,ind a.uch 
die kostendecklenld ·ermliotteJntlen Pflegegebühren 
und Sondergebühren auf:mmehmen. 

(l) Bei mehreren <in ~hrer AUiSstattung, Ein
richtung und Funkmion ,gIeichar,1:Iigen öffentJlichen 
Krankena,n'staJlten .im Bereich einer Gemci,nrde 
sind die Pfleg,egebühren 'Und lalilfäLLigen Sonder" 
gebühren einheit:1ich fü,r ,diesie AnstaLten festzu
setzen. 

(3) Die Pf1,egegebühren und ,a~nfällJigen Sonder
gebühren reiner öffrentt:1ich,en K,rmkenan&t\J.h, die 
nicht vone/iner Gebi.etlskörperrschaft v!erW'\l:lt!et 
wird, dürfen nicht niedriger sein als die Pflege
(Sonider)gebühl1en der nächstgdegenen von einer 
Gebretskörperschaft betniebenen öffentlichen 
Kmnkenatwtlah mit glcichartl~gen oder annähern!d 
gleichwert1igen EillJruchllUngen, Wlie sie durch die 
Funktion >OOese.r Krtankell'anSlta!k erforderlich 
sQnd. Die Fesustdhmg ,der G}eich3!rt1~gkei.t ode,r a,n

nähe,mden GI.eichWiertiigkeit oblregt der Land'es
regiel1uug. 

(4) Das Ausmaß von Iden Trägem der Soz,ial
veI1sliche17urug aJn d~e Rechusträger der Kra.nken
anstaken zu enltrichtenden Pflegegebiihren -
unter B,erücklSlichtiigwng {der AbgeLtung für thera
peu1i~che BeJhellfie - und allfäl:Lige Sonder ge
bühren (§ 27 Abs. 4), sowie die Dauer, für welche 
·die Pflegegebührten zu zahLen l!>il1ld, wird abgesehen 
von den Fäb!·en des Ahs. 12, aUlSschLießLich d'lLrch 
pr,iv'atrechdiche Vel1träge geregelt. Solche Verträge 
sind zw~schen dem Hauptverband lderösllerreichi
schen So~iJalvel1~ichlel'ungsträ!ger ilm BinvIernehmen 
mit d,el1 in Betradl!t kommenden Krankenver
simerung5trägem einersei'lJs und dem Rechts,träger 
der Krank,enlanstalt andererS1e~lls abzuschlJießen. 
Die Vertdge bedürtFen zu ihrer Rechtswirksam
keit Ider iSchrlift:llich:en Form der AMals'sul1g. 

(5) D~e fü'r die 50zli\l:lverSlichepungsträger gelte~
den Pflegegebühr.enersät::öesind m1t jedem 1. Jäh
ner, er&tmak mvt 1. Jänner 1978, im p:roZien tu
ellen Awsmaß der Erhöhung der Beitragsein
nahmen alliler Kra.nkenvel1sich·erung&träger vom 
Vocjahr auf daiS la;uf'ende Jahr zu erhöhen. Di·e 
jeweils neu berechnet·en Pflegeg.ebührenersätze 
sinJel auf V'oHe SchliUing zuru11lden. 

(6) Von Iden Beitragse1nnahme:ncines Kalender
jahr.es iJSt, vor der Erl1echnung de's pro7Jentuellen 
BeitragszuWlach.ses7JUnämSit jiene'r Betrag abzu-. 
ziehen, ,den ·die Kr3!nkenvens·iche1"ungs,tJräger ge
g.emäß § 447 f ASVG zur BinanzJierung der 
Krta·nkenansta.lten .gesondert zu iiberwei<sen hahen. 
F.emoer haben bei der El1l1echnmng des prozentu
elLen Beitmgszuwach's'es nach Abs. 5 jene Beitrags
einna'hmen außer Betracht zu bleliben, d~e sich alb 
1. Jänner 1979 aUlS Kndertuugen des Beitrags
rechtes ergeben, sofern ,der darMlS erfließende 
Efitirag ,gesetz'Lich 'zWieckgebuniden iS1. 

(7) Die Beitra~ein.nahmen dC5 hufenden 
Kialenderjahl'es 13!liler dem HaJuptv,erband der 
östlerreichischen SO'Z'i:aIv,ersicherun~strärgier (iim fol
genden HalUptv,e1"ban'd genanrrt) ·angehörenden 
Krankenv.ersicherungJSträger 'si,nd den Beirtra.gs,elin
nahmen des zUiletlzt vor.angegangenen Ka1ellJder
jahnes unocr Berücksich,tügung des Abis. 6 gegen
überwstellen. Als Beitmgs'einnahmen gelten alle 
Beiträge. für Pflichtversicherte und für freiwillig 
VerSlichel'te, ooenachiden Weisungen des Bundes-. 
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963 der Beilagen 3 

ffillnn$ters für socmale Verwaltung über die Rech
U'ungsleguJ1Jg als Beitragstl~nnahmenin Betracht 
kommen, in 'der Krankenver,sicherung der Bauern 
einschLießlich Ides BundJesbeitnges; maßgebend 
sind die in ,den Erfolgs<rechnungen der Kranken
verSlicherun'gslträger :lIusgeWIie51enen B,eträge. Der 
Erhöhungsprozenuslatz ~s't vom Hauptverba.ndauf 
zwei Dezima:lstel1en ZJU runden. 

'(8) Der H:lIUptv-erband h3Jt jeweih spätestens 
bis 15. Dez,ember fürdas nächsdolge!1Jde Ka'}ender
jahr einen provl1sorl~schen HUIllde,rts'a,tz zu er
r,echnen, der fü'r d~e Erhöhung der PfIegege
bührenersätze ab nachfolgendem 1. Jänner maß
geblich Irst. Die neUien PflegegebühreJ1Jersätze si'J1Jd 
auf volle Schi:Uing 'zu rtJ,nden. Den Rechtsträgern 
der Krankenal15taken 9~rud dJi.e erhöhten Pflegege
bührener,sätzeso nechtZ'eitig bekanntZJugeben, daß 
sie a:b 1. JänJ1Jer der V'errechnung zugl"U.nJde gelegt 
werden können. FÜll" da'S Jlahr 1978 beträgt der 
provlisorische HUlfiderusatz 10,84010. 

(9) Weicht der p1'Oviisovi'Sche Hund>ent~artz vom 
endgültigen Hunderts3itz ab, hat zwischen den 
Krankenversicherungsträgern urud d'en Kranken
anstahen ein firua:nzieUer Aus'gJleich durch Nach
zahlung oder Gutschnift im laufenden K'alen:der~ 
ja.hr zu erfoJgen. Bei ,der Erhöhung der Pflege
gebührenersätze ab dem nächsten 1. Jänner sind 
sodann für da's Vorjaih,r fikriv jeri,e Pflegege
bührenefisätze zu errechnen, die sich bei An
wendung des endgüItig'en Hurudertsatzes ergehen 
hätuen. Diese fiktiv,en PfIeg;egebührenersätze sind 
sodann um den in Betracht 'kommenden prov,iso
rischen' Hunldertsatz zu erlhöhen; 

(10) Die La,n<desgesetzgeburug kann die Mitwir
kung des Bundesmin1isters für soziale Verwal
tung an der VollZiiehung durch ZU'stimmung zum 
Erhöhungsproz'entsatz gemäß Abs. 8 urud zum 
prowsorischen HundertSlatz .gemäß Abs. 9 sowie 
durch überprüfung aller von den Krankenver
sicherungs'tJrägern und vom HauptVlerband zur 
Durchführunlg der Regelung gemäß Ahs. 5 bis 9 
erstellten Unterlagen und Berechnullrgen vorsehen. 

(11) über Streinigk,eli,ten, die stich zwischen dem 
Rechtsträger einer Krankenansta:lt eimersei.t:s und 
einem Krankenversicherungsiträg,er oder dem 
Ha1uptverband anderer:seits aus einem gemäß 

. Abs. 4 geschIO'ss'enen Viel'trag ergeben, entsche,idet 
die Schiedskommission (§ 28 a). Der Antrag auf 
Entscheffidu:ng kaiUn von jedem der Str,eitteile ge
stellt werlden. 

(12) Wenn innerhaLb von zwei Monaten n,ach 
der Aufkün,digung eines Vertrages ein neuer Ver
trag zwisch'en dem Rlech>tslträg;er der Kranken'an
stalt und dem H:lIUptverbaiUd nicht ziU'stand'e
kommt, entJscheidet die Schiedskomm1sson (§ 28 a) 
auf Antrag mit Wirksamke!it ab der ansonsten be
wirkten Vertrags<lJUiflösung über die gemäß 

Abs. 4 ZIU regelnden Angelegenheiten. Das gleiche 
gilt für den FaJI, daß .der Rechtsträger der Kran
kenanstalt o.dier der Hauptverband zum Abschluß 
eines V'er,urages aufgefordel't hat, jedoch innerhalb 
von zwei Monaten ein solcher Viertrag nicht zu
sta'rudegekOlffimen is,t .. Der Antrag auf Entschei
dung kann vom Rechns'träger der Krankenanstalt, 
von der La11ldesregJierung oder vom Ha,uptverband 
ges,reNt werd'en. 

13) Wenn ein Antrag nach Abs. 12 vor dem 
Zeitpunkt ges'tellt wirrd, zu dem der Vertrag awf
gelöst wurtde, Weiht der Vertrag bis zur rechts
kräftigen EntscheiJdung vorl~ufig in K,J1aft. 

(14) Beid,er Fe~tset'nung der Höhe der Pflege
gebührefilersätz,e nach Abs. 12 ist di'e Schieds
kommi'ssionan die Erhöhungssätze g,emäß Abs. 5 
bis 10 gebunden." 

2. (Dnmillttelb<1Jr anwendbares Bundesrecht) 
a) Die überschrif,t zum Hauptstück D des 

zweiten Teüles hat 'zu enthlrlen, 
b) Die §§ 57 bis 59 a samt überschrift wer

den aufgehoben, soweit sich aus den Be
stimmungen des Bundesgesetzes über die 
Errichtung eines Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfonds, BGBl. Nr. XXX/1978, 
nicht anderes el1giibt .. 

Artikel 11 

(1) Diese's Bundes;gesetz tritt mit 1. Jänner 1978 
in Kraft und ist gleichzei~ig mit der in Abs. 2 
genannten Vereinbarung kundzumachen. 

(2) Di,eses Bun'desgesetz tritt gIeichzei:tig mit 
dem ArußerkraftJtreten der zwischen dem Bund 
und den Ländem gelschlossenen Vereinbarung ge
mäß Am. 15 a B-VG über dlve KI1amkenanstalten
finanzierung uilid diiJe DO'ti,erung des Wasser
Wirtschaftsfonds, BGBl. Nr. XXX/1978, außer 
Kratt. 

(3) Mit dem Zeitpunkt des Außerkrahtretens 
dieses Bum:lesge~etzes treten diile durch dieses 
Bundesgesetz geänderten oder aufgehobenen 
Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes in 
der am 31. Dezember 1977 in Geltung gestande
nen Fassung wieder in Kraft. 

Artikel III 

(1) Mirt: der Wahrnehmung der Rechte des 
Bun:des g,emäß Art. 15 Abs. 8 B-VG runSlichtlich 
der im Art. I Z. 1 enthaltenen AngeLegenheiten 
ist der BU11ldesminister für Gesundheit und Um
weltsch'Utz betr<lJut. 

(2) Mit der Vollziehung der Bestimm1,lngen des 
Al't. I Z. 2 i\5t der Bundesminister für Gesund
heit U;!1d Umweltschutz im Einvernehmen mit 
,dem Bunrde~min!ister für Finanzen betraut. 
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